
Allgemeine Vorschrift des Landkreises Aurich 

Satzung des Landkreises Aurich vom 15.12.2021, geändert am 
08.12.2022, zur Festsetzung und zum Ausgleich von Höchsttarifen 
für alle Fahrgäste und für Auszubildende im straßengebundenen Öf-
fentlichen Personennahverkehr 

1. 

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010, in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Kreistag des Landkreises 
Aurich in seiner Sitzung am 15.12.2021 folgende Satzung als allgemeine Vorschrift ge-
mäß Art. 3 Abs. 2, Art. 2 lit. I) Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur Anwendung von 
Höchsttarifen und der Gewährung von Ausgleichsleistungen für die finanziellen Aus-
wirkungen, die auf die Erfüllung der tariflichen Verpflichtungen nach dieser allgemeinen 
Vorschrift zurückzuführen sind, beschlossen: 

Präambel 

Der Landkreis Aurich ist Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV gemäß § 4 
Abs. 1 Ziffer 3 des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG). Der Landkreis ver-
folgt das Ziel, in seinem Gebiet die Anwendung einheitlicher Höchsttarife für alle Fahr-
gäste und rabattierter Zeitfahrausweise für den Ausbildungsverkehr auf sämtlichen Li-
nienverkehren des straßengebundenen öffentlichen Personenverkehrs verbindlich vor-
zuschreiben. Hierzu hat der Landkreis diese allgemeine Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2, 
Art. 2 lit. I) VO (EG) Nr. 1370/2007 als Satzung erlassen. Die allgemeine Vorschrift regelt 
die Anwendung der Höchsttarife für alle Fahrgäste. Diese umfasst auch Regelungen zur 
Rabattierungspflicht für die Gruppe der Auszubildenden. Der Landkreis gewährt einen 
begrenzten Ausgleich für die — positiven oder negativen — finanziellen Auswirkungen 
auf die Kosten und Einnahmen der Unternehmen, die auf die Erfüllung der in der allge-
meinen Vorschrift festgelegten tariflichen Verpflichtungen zurückzuführen sind. Mit der 
allgemeinen Vorschrift wird eine transparente, diskriminierungsfreie und beihilferechts-
konforme Gewährung von Ausgleichsleistungen für die Anwendung von Höchsttarifen 
sichergestellt. Die allgemeine Vorschrift erfüllt zugleich die Anforderungen nach § 7a 
NNVG. 

1. Gegenstand der Satzung 

1.1 Der Landkreis Aurich beschließt die allgemeine Vorschrift als zuständige Behörde für 
den ÖPNV gemäß § 4 Abs. 4 NNVG i.V.m. § 8a Abs. 1 Satz 2 PBefG zur Sicherstellung 
einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im 
ÖPNV. Dies schließt die Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im 
Ausbildungsverkehr mit ein. 

1.2 Die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung besteht in der verbindlichen Anwendung des 
vorgegebenen maßgeblichen Höchsttarifs nach Ad, Umfang, Fahrkartensortiment und 
Tarifzonenregelung als verbindlicher Höchsttarif (Anlage 1). Den Unternehmen ist es 
verwehrt, höhere Tarife (z. B. Haus- und / oder Übergangstarife) als den maßgeblichen 
Höchsttarif für die Erbringung der maßgeblichen Verkehrsleistung im Gebiet des Kreises 
anzuwenden. Der Höchsttarif gilt für alle Fahrgäste, um preisgünstige einheitliche Tarife 
im Gebiet des Kreises für Jedermann sicherzustellen. Bestandteil dieser Verpflichtung 
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ist, dass Zeitfahrausweise im straßengebundenen Ausbildungsverkehr auf sämtlichen 
Linienverkehren um mindestens 25 vom Hundert gegenüber Zeitfahrausweisen des 
Nichtausbildungsverkehrs mit räumlich und zeitlich vergleichbarer Gültigkeit ermäßigt 
werden. Der Landkreis aktualisiert die Anlage 1 entsprechend seiner Tariffestlegungen. 

1.3 Der maßgebliche Höchsttarif wird vom Landkreis verbindlich festgelegt. Die Anlage 1 
wird entsprechend der Tariffestlegungen des Landkreises im Zusammenwirken mit der 
Verkehrsregion Ems Jade GbR (die VEJ) und dem Verkehrsverbund Ems-Jade (der 
VEJ) aktualisiert. Maßgeblich ist der jeweils genehmigte Tarif. Dieser wird durch den 
Verkehrsverbund Ems Jade GmbH ortsüblich und durch die Unternehmen in den zum 
Aufenthalt der Fahrgäste bestimmten Räumen bekanntgemacht. 

1.4 Die Unternehmen sind verpflichtet, den maßgeblichen Höchsttarif den eigenen Anträgen 
auf Tarifzustimmung (§ 39 PBefG) zu Grunde zu legen (Tarifanwendungspflicht). Hö-
here Tarife dürfen nicht beantragt werden. Der Landkreis und die VEJ sind über entspre-
chende Anträge auf Tarifzustimmung und Genehmigungen zuvor zu informieren. 

1.5 Die allgemeine Vorschrift gilt im räumlichen Zuständigkeitsbereich des Landkreises für 
Landkreis-interne und Landkreis-überschreitende Verkehre mit Ausnahme der Gemein-
de Baltrum, Gemeinde Juist und der Stadt Norderney (notwendige Verkehrsleistung), 
für die kein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht (eigenwirtschaftliche Busver-
kehre) und zeitlich nach Maßgabe Ziffer 11.3 (Geltungsbereich). Die Zuständigkeit des 
Landkreises für landkreiskreisübergreifende Linienverkehre ergibt sich aus Anlage 2. 

1,6 Für Verkehrsleistungen, für die der Kreis nach dem 01.08.2022 gemäß Art. 7 Abs. 2 der 
VO (EG) Nr. 1370/2007 eine Vergabeabsicht im EU-Amtsblatt bekannt gemacht hat bzw. 
zukünftig bekannt macht, findet die allgemeine Vorschrift ab dem in der Vorabbekannt-
machung genannten Beginn des Leistungszeitraums keine Anwendung mehr. Aus-
gleichsleistungen aus dieser allgemeinen Vorschrift tragen insoweit nicht mehr zur Aus-
kömmlichkeit eines etwaigen eigenwirtschaftlichen Antrags für die betroffenen Leistun-
gen bei. Beginnt der Leistungszeitraum unterjährig und kann das bisher tätige Unterneh-
men bis zu diesem Zeitpunkt einen Ausgleichsanspruch aus dieser allgemeinen Vor-
schrift geltend machen, so wird für das betreffende Jahr ein Ausgleich nur anteilig für 
den vorherigen Zeitraum gewährt (gemessen am Anteil der Kalendertage am betreffen-
den Jahr). 

1.7 Die allgemeine Vorschrift findet Anwendung auf Verkehre einer Art gemäß § 8 Abs. 1 
PBefG, der auf der Grundlage von Liniengenehmigungen gemäß § 42 PBefG oder § 43 
Satz 1 Nr. 2 PBefG durchgeführt wird. Die Einhaltung der quantitativen Anforderungen 
(Anlagen 2) und der qualitativen Anforderungen (Anlage 3) zur Sicherstellung einer 
ausreichenden Verkehrsbedienung ist Bedingung für den Ausgleich nach dieser allge-
meinen Vorschrift. Ein gesonderter Ausgleich erfolgt hierfür nicht. Die allgemeine Vor-
schrift findet keine Anwendung für Bedarfsverkehre nach § 44, § 42 i. V. m. § 2 Abs. 6, 
7 PBefG. 

1.8 Der Landkreis gewährt den Verkehrsunternehmen einen Ausgleich für die wirtschaft-
lichen Nachteile gemäß den Vorgaben von Nr. 2 des Anhangs der VO (EG) 
Nr. 1370/2007, die durch die gemeinwirtschaftlichen Tarifvorgaben des Landkreises ent-
stehen. 

1.9 Die Unternehmen erhalten den Ausgleich auf dem Wege einer Vorauszahlung (ex ante-
Ausgleich). Der ex ante-Ausgleich ist auf den Wert begrenzt, der sich aus einer Diffe-
renzbetrachtung zwischen den erwarteten Erlösen auf der Grundlage des maßgeblichen 
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Höchsttarifs verglichen mit den erwarteten Erlösen auf der Grundlage eines fiktiven, ge-
nehmigungsfähigen Referenztarifes ergibt (Referenztarif). Der ex-ante-Ausgleich wird 
als vorläufige Zahlung (vorläufiger ex-ante-Ausgleich) gewährt. Der vorläufige ex-ante-
Ausgleich wird nach Abschluss des Ausgleichsjahres korrigiert (verbindlicher ex-ante-
Ausgleich). 

1.10 Die Berechnung des Referenztarifs erfolgt nach entsprechender Anwendung des § 39 
PBefG unter Berücksichtigung sonstiger Ausgleichsleistungen (z. B. Mittel nach § 7a 
NVG, Schülersammelzeitkarten-Erstattung, SGB IX, Fahrzeugförderung) und der Ist-
Kosten der Unternehmen zur Erbringung der notwendigen Verkehrsleistung. Die Ist-Kos-
ten sind begrenzt auf die Kosten, die ein durchschnittlich, gut geführtes Unternehmen 
zur Erbringung der notwendigen Verkehrsleistung hätte. Diese werden jährlich vom 
Landkreis drei Monate vor dem Ausgleichsjahr ermittelt (sog. K-4-Kosten). Die Höhe der 
K-4-Kosten, der Gesamtausgleich und die Zuordnung zu Teilnetzen ergeben sich aus 
Anlage 4. Der Referenztarif dient der Sicherstellung der notwendigen Verkehrsleistung 
unter Berücksichtigung des bestehenden Qualitätsniveaus. 

1.11 Die Höhe und der Rechtsgrund des Ausgleichs bemisst und ergibt sich anhand der po-
sitiven und negativen finanziellen Auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen gemäß 
Art. 3 Abs. 2 S. 2, Anhang VO (EG) Nr. 1370/2007, die auf die Erfüllung der gemeinwirt-
schaftlichen Verpflichtungen zurückzuführen sind und welche im Wege der Überkom-
pensationsprüfung (ex-post-Ausgleich) begrenzt sind. Das Unternehmen hat keinen 
Anspruch auf Gewährung eines vollständigen Ausgleichs der durch die Anerkennung 
des Höchsttarifs entstehenden Mindereinnahmen. 

1.12 Der Landkreis gewährt für die verbindliche Anwendung der maßgeblichen Höchsttarife 
Ausgleichsleistungen in begrenzter Höhe (Gesamtausgleich). Der Gesamtausgleich 
entspricht der Summe des vorläufigen ex-ante-Ausgleichs nach dieser allgemeinen 
Vorschrift. Der Gesamtausgleich kann sich nach Maßgabe von Ziffer 2.8 erhöhen. 

1.13 Bei unvorhersehbaren Ereignissen (Wirtschaftskrisen, Pandemien etc.) bleibt die 
Höhe des Gesamtausgleiches unverändert, da sich die Zahlungen nach dieser allgemei-
nen Vorschrift nur auf die Erstattung von Mindereinnahmen durch die Anwendung von 
Höchsttarifen beziehen. 

1.14 Die Ausgleichszahlungen aufgrund der allgemeinen Vorschrift berühren die eigenwirt-
schaftliche Erbringung der Verkehrsleistungen durch die Verkehrsunternehmen nicht 
(vgl. § 8 Abs. 4 Satz 2 PBefG). 

2. Antragsverfahren 

2.1 Der Ausgleich wird nur auf Antrag gewährt. Dies setzt einen schriftlichen Antrag des 
Unternehmens voraus. Das Antragsverfahren ist zweistufig gestaltet, notwendig sind ein 
vorläufiger ex-ante-Antrag und ein verbindlicher ex-ante-Antrag. Die Anträge sind 
an den Landkreis Aurich zu richten. Für die Antragsstellung sind die in der Anlage 5 
vorgegebenen Muster (Kalkulationsverfahren, Fortschreibung und Revisionszeitpunkte) 
zu verwenden. Hierfür müssen alle nach Anlage 5 genannten Antragsdaten vorliegen. 
Der Antrag erfolgt für das Gebiet des Kreises bzw. je Teilnetz. 

2.2. Antragsberechtigt sind alle Unternehmen, die über Liniengenehmigungen nach §§ 42, 
43 Nr. 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) im Gebiet des Landkreises verfügen o-
der die Betriebsführung für einen genehmigten Linienverkehr innehaben, soweit sie hier-
für die Erlösverantwortung tragen und die in den Geltungsbereich dieser allgemeinen 
Vorschrift fallen. Im Falle von Gemeinschaftskonzessionen und Betriebsführungsüber-
tragungen nach § 2 Nr. 3 PBefG erfolgt der Antrag durch das betriebsführende Unter-
nehmen. 
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2.3 Ein Ausgleich nach dieser allgemeinen Vorschrift wird nur gewährt, wenn der Aus-
gleichsbetrag für das einzelne Unternehmen im Jahr mindestens 1.000,- € beträgt (Ge-
ringfügigkeitsschwelle). 

2.4 Der vorläufige ex-ante-Antrag muss vor dem Ausgleichsjahr gestellt werden. Antrags-
jahr (n) ist das Jahr vor dem Ausgleichsjahr (n + 1). Der Antrag ist bis zum 30.06. des 
Antragsjahres zu stellen. 

Die vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Anträge müssen bis spätestens 30.06. 
des jeweiligen Antragsjahres (n) beim Landkreis vorliegen. Erfolgt der vorläufige ex-
ante-Antrag nicht fristgerecht und / oder nicht prüffähig, wird der ex ante-Ausgleich für 
das auf das Antragsjahr folgende Ausgleichsjahr (n + 1) bis zum verbindlichen ex-ante-
Antrag um 10% gekürzt. Erfolgt der Antrag nicht spätestens bis zum 15.12. bis 
12.00 Uhr des jeweiligen Antragsjahres (n), so erhält das Unternehmen keinen Aus-
gleich (Präklusionsfrist). Von den Kürzungen und dem Ausschluss kann der Landkreis 
in Sonderfällen absehen. Sonderfälle sind insbesondere ungeplante Übernahmen von 
Linien und Betreiberwechsel. 

2.5 Der verbindliche ex-ante-Antrag ist bis zum 30.06. des auf das Ausgleichsjahr (n + 1) 
folgenden Jahres (n + 2) zu stellen. 

Erfolgt dies nicht fristgerecht und / oder nicht prüffähig, wird dem Unternehmen eine 
letzte Frist zur Abgabe gesetzt. Verstreicht diese, wird das Unternehmen vom Verfahren 
ausgeschlossen. 

2.6 Wenn ein Unternehmen nach Ablauf der vorgenannten Frist erstmals im Laufe des Be-
willigungsjahres im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift tätig wird (d. h. erst-
mals Linienverkehre im Gebiet der zuständigen Behörde aufnimmt - Erstantrag), hat es 
seinen Antrag unverzüglich nach Erhalt der diesbezüglichen personenbeförderungs-
rechtlichen Genehmigung bzw. Erlaubnis, spätestens aber am letzten Tag vor der Be-
triebsaufnahme, zu stellen. 

2.7 Dem Unternehmer obliegt eine Mitwirkungspflicht. Er trägt die Darlegungs- und Nach-
weispflicht für sämtliche in der allgemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und 
Anforderungen an die Gewährung des Ausgleichs. Er ist verpflichtet, sämtliche für die 
Durchführung dieser Satzung erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß 
zu machen und diese dem Landkreis oder einer von ihm benannten Person oder Stelle 
prüffähig zugänglich zu machen. Er hat diese Verpflichtungen insbesondere im Zuge des 
ex-ante-Antragsverfahrens und der ex-post-Überkompensationskontrolle zu erfüllen. Die 
Angaben sind in Form der beigefügten Unterlagen in Anlage 5 bereitzustellen. Werden 
Betriebsleistungen durch Auftragsunternehmen erbracht, sind diese von den Auftrags-
unternehmen zu bescheinigen und vom antragsstellenden Unternehmen dem Antrag 
beizufügen. Das antragsstellende Unternehmen ist verantwortlich dafür, dass das Auf-
tragsunternehmen gegenüber dem Landkreis oder einer von ihm benannten Stelle oder 
Person, die unter Ziffer 7 genannten Erklärungen nachweist. 

2.8 Sofern die Unternehmen höhere qualitative Standards erbringen als die, die für die Be-
messung des Referenztarifs maßgeblich sind (Übererfüllung), können eine Erhöhung 
des Referenztarifs (Ziffer 3.3) und eine Anpassung des Gesamtausgleichs (Ziffer 2.9) 
erfolgen. Hierzu hat das Unternehmen die angestrebte Übererfüllung der qualitativen 
Standards und die hierauf zurückzuführenden erwarteten spezifischen Mehrkosten ab-
züglich der ersparten Aufwendungen prüffähig im Rahmen des vorläufigen ex-ante-An-
trages beim Landkreis anzumelden und nach Abschluss des Ausgleichsjahres im Rah-
men des verbindlichen ex-ante-Antrages prüffähig zu dokumentieren. Berücksichti-
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gungsfähig sind nur qualitative Standards, die im Einklang mit den Vorgaben des Nah-
verkehrsplans und den politischen Zielen, die in den Strategiepapieren für den öffentli-
chen Verkehr aufgeführt sind, im Einklang stehen und denen der Landkreis im Rahmen 
des vorläufigen ex-ante-Antrags zuvor ausdrücklich nach Art und Umfang zugestimmt 
hat (Anlage 6). 

2.9 Anpassung des Gesamtausgleichs. Eine Anpassung des Gesamtausgleichs erfolgt 
im Falle der Übererfüllung qualitativer Standards (Ziffer 2.8) und bei Leistungsänderun-
gen (Ziffer 6). IM Falle von unvorhergesehen Ereignissen (Ziffer 1.12) erfolgt keine An-
passung des Gesamtausgleichs. Der Gesamtausgleich erhöht sich in den Fällen nach 
Satz 1 um die Differenz, welche sich aus der Anpassung des Referenztarifs (Ziffer 2.8) 
und / oder das zusätzliche Tarifäquivalent je zusätzlicher Verkehrsleistung (Ziffer 6) 
ergibt. 

2.10 Die im Antrag (einschließlich beigefügter Unterlagen) gemachten Angaben sowie die 
Angaben in den abzugebenden Erklärungen und Mitteilungen sind subventionserhebli-
che Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch. Insofern wird auf die Erklärung 
(Anlage 5) verwiesen. Subventionserheblich sind auch sämtliche Angaben, die im Zu-
sammenhang mit der Beantragung der Auszahlung und dem Verwendungsnachweis ge-
macht werden. Nach § 3 des Subventionsgesetzes trifft den Subventionsnehmer eine 
sich auf alle subventionserheblichen Tatsachen erstreckende Offenbarungspflicht. Da-
nach ist der Zuwendungsempfänger verpflichtet, dem Landkreis in der Funktion als Auf-
gabenträger oder einer von ihm benannten Stelle oder Person alle Tatsachen, die der 
Bewilligung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Zuwendung entgegenstehen o-
der die für die Rückforderung der Zuwendung erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen. 
Dies betrifft z. B. den Verlust einer oder mehrerer Genehmigungen oder die Beantragung 
eines Insolvenzverfahrens gegen den Zuwendungsempfänger. 

2.11 Der ex-post-Nachweis wird durch den Wirtschaftsprüfer des Unternehmers oder eine 
vom Landkreis anerkannte Person oder Stelle unmittelbar im Anschluss an den verbind-
lichen ex-ante Antrag gegenüber dem Landkreis erbracht und bedarf keines gesonder-
ten Antrags gemäß Anlage 5. 

2.12 Die Regelungen zu 2.4 gelten erstmalig ab dem Ausgleichsjahr 2023. Für das erste Aus-
gleichsjahr (2022) sind die vorläufigen ex-ante-Anträge bis spätestens 31.03.2022 ein-
zureichen. 

3. Art, Umfang und Bemessung von Vorauszahlungen (ex-ante-Ausgleich) 

3.1 Der ex-ante-Ausgleich wird als Vorauszahlung gewährt. Die Vorauszahlung wird im Aus-
gleichsjahr (n + 1) als vorläufiger ex-ante-Ausgleich gewährt. Der vorläufige ex-ante-
Ausgleich wird nach Abschluss des Ausgleichsjahres anhand aktueller und objektiver 
Leistungsdaten korrigiert. Dies führt zum sog. verbindlichen ex-ante-Ausgleich. Die 
Berechnungsmethodik des ex-ante-Ausgleichs ergibt sich aus Anlage 4. 

3.2 Der vorläufige ex-ante-Ausgleich (Anlage 4) ergibt sich anhand einer Vergleichsbe-
trachtung zwischen der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens vor dem Aus-
gleichsjahr (n) (Ausgangswert) mit der erwarteten wirtschaftlichen Situation im Aus-
gleichsjahr (n + 1) (Soll-Wert) bei gleicher Verkehrsleistung (Basisverkehrsleistung) 
unter Anwendung des maßgeblichen Höchsttarifs. Ausgleichsfähig ist der Soll-Wert, wel-
cher aus dem Ausgangswert durch Fortschreibung zu ermitteln ist. 

Die Bestimmung des Ausgangswertes erfolgt anhand der maßgeblichen Kosten 
und maßgeblichen Einnahmen grundsätzlich mittels der Wirtschaftsdaten des dem 
Antragsjahr (n) vorangegangenen Wirtschaftsjahres (n - 1). Die Kosten sind auf den 
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Wert zu begrenzen, die ein durchschnittlich gut geführtes Unternehmen, das so an-
gemessen mit Produktionsmitteln ausgestattet ist, dass es die notwendigen Verkehrs-
leistungen erfüllen kann, bei der Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen hätte, wo-
bei die dabei erzielten Erlöse und ein angemessener Gewinn aus der Erfüllung dieser 
Verpflichtungen zu berücksichtigen sind (Angemessenheitsprüfung). Im Rahmen 
der Angemessenheitsprüfung sind die Durchschnittskosten maßgeblich, die ein ver-
gleichbares Unternehmen Regionalbus- bzw. Stadtbusverkehr hätte (Soll-Kosten). 
Sind die Ist-Kosten, die auf die Leistungserbringung im Anwendungsbereich der all-
gemeinen Vorschrift im Rahmen der Trennungsrechnung entfallen, niedriger als die 
Kosten eines durchschnittlich gut geführten Unternehmens, ist der geringere Wert 
maßgeblich (maßgebliche Kosten). Bei den Erlösen sind die Ist-Erlöse des Vorjahres 
maßgeblich (maßgebliche Erlöse). Diese richten sich nach der letzten beschlossenen 
Einnahmenaufteilung. Die Angemessenheitsprüfung nimmt der Landkreis oder eine 
von ihm beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der Überkompen-
sationsprüfung auf der Grundlage der Trennungsrechnung der Unternehmen vor. Im 
ersten und zweiten Ausgleichsjahr sind die Kosten eines durchschnittlich gut geführ-
ten Unternehmens maßgeblich. 

- Die Bestimmung des Soll-Wertes ergibt sich aus der Fortschreibung der Soll-Kos-
ten und Soll-Erlöse der Ausgangswerte. Dabei ist grundsätzlich auf die im Rahmen 
der ex-post-Kontrolle (Ziffer 4) ermittelten maßgeblichen Kosten und maßgeblichen 
Erlöse des vorangegangenen Wirtschaftsjahres (n - 1) abzustellen. Der Soll-Wert 
ergibt sich aus den fortgeschriebenen maßgeblichen Kosten bezogen auf die Kosten 
eines durchschnittlich gut geführten Unternehmens je Kreis bzw. je Teilnetz abzüglich 
der fortgeschriebenen maßgeblichen Erlöse ohne Berücksichtigung der im Vorjahr 
vom Kreis erhaltenen Tarifausgleichsleistungen (allgemeine Vorschrift Ausbildungs-
verkehr, allgemeine Vorschrift Bedarfsverkehr und dieser allgemeinen Vorschrift). 

3.3 Durch den verbindlichen ex-ante-Antrag erfolgt eine Korrektur des vorläufigen ex-
ante-Ausgleichs. Die Korrektur umfasst folgende sequenziellen Prüfungsschritte: 

- Ermittlung des Referenztarifs (erstes Anwendungsjahr) 
Die Korrektur bezieht sich auf die Differenz zwischen den Ist-Erlösen und den erwar-
teten Erlösen. Die Ist-Erlöse ergeben sich nach Abschluss des Einnahmenauftei-
lungsverfahrens für das jeweilige Ausgleichsjahr. Die erwarteten Erlöse ergeben sich 
aus der Anwendung eines fiktiven, genehmigungsfähigen Referenztarifs (siehe Ziffer 
1.8). Die auf der Grundlage des Referenztarifs erwarteten Erlöse werden zur Ver-
kehrsleistung im Kreisgebiet nach dem jeweiligen Teilnetz (Anlage 2) in Bezug ge-
setzt (Tarifäquivalent FT = Fiktiver Tarif). Aus der Differenz des Tarifäquivalents FT 
und dem Tarifäquivalent der im Ist erzielten Erlöse im Kreisgebiet in dem jeweiligen 
Teilnetz (Tarifäquivalent IST) ergibt sich - vorbehaltlich der beiden folgenden Korrek-
turschritte - der neue verbindliche ex-ante-Ausgleich (Anlage 4). 

- Ermittlung des Referenztarifs (ab dem zweiten Ausgleichsjahr) 
Ab dem zweiten Ausgleichsjahr erfolgt zur Bestimmung der Korrektur zusätzlich eine 
Berücksichtigung der Nachfrage. Die Nachfrage wird entsprechend der Nutzergrup-
pen der Berufstätigen (Zeitfahrausweise), Spontanfahrer (Barverkauf) und Auszubil-
denden (rabattierte Schülerkarten) erfasst. Maßgeblich sind die nutzergruppen-spe-
zifischen Nachfrage des Vorjahres. Es gelten die Regelungen nach Ziffer 7.1. Die 
Einzelheiten ergeben sich aus Anlage 4. 

- Begrenzung des Gesamtausgleich 
Ergibt sich aus der Berechnung des Referenztarifs ein höherer ausgleichsfähiger Be-
trag, als aus der Anwendung des vorläufigen ex-ante-Ausgleichs, so erfolgt eine Ab-
schmelzung auf den Gesamtausgleich (Ziffer 1.11). 
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Berücksichtigung ausgefallener Fahrten: 
Zu korrigieren ist der ex-ante-Ausgleich zudem bei Abweichung der Verkehrsleistung 
von der Basisverkehrsleistung. Weicht der Umfang der Verkehrsleistung (Fahrplanki-
lometer) im Ausgleichsjahr von der notwendigen Verkehrsleistung nach unten ab, so 
erfolgt eine Kürzung entsprechend des Tarifäquivalents je nicht erbrachtem Fahrplan-
kilometer. Maßgeblich ist der Durchschnittswert im Geltungsbereich der allgemeinen 
Vorschrift. 

Berücksichtigung höherer Leistungsstandards 
Der ex-ante-Ausgleich kann erhöht werden, sofern der Unternehmer höhere Stan-
dards erbracht hat, der Landkreis der Anwendung diesen Standards vor dem Aus-
gleichsjahr zugestimmt hat und das Unternehmen im Rahmen des Antrags auf ver-
bindlichen ex-ante-Ausgleich die hierdurch entstandenen Mehraufwendungen sowie 
etwaige ersparte Aufwendungen prüffähig und fristgerecht vorgelegt hat. 

Der verbindliche ex-ante-Ausgleich je Unternehmen kann über dem vorläufigen ex-
ante-Ausgleich liegen. Die Summe der korrigierten Sollausgleiche ist grundsätzlich, auf 
den Gesamtausgleich gemäß Ziffer 1.11 begrenzt. Überschreiten die rechnerischen 
Ausgleichsbeträge den Gesamtausgleich, so erfolgt eine anteilige Kürzung entspre-
chend dem Umfang der Verkehrsleistung je Teilnetz. Der Gesamtausgleich erhöht sich, 
sofern höhere Leistungsstandards berücksichtigt werden um den Wert, des vom Land-
kreis im Rahmen Prüfung des verbindlichen ex-ante-Ausgleichs ermittelten tatsächlichen 
Zusatzaufwandes. Der verbindliche ex-ante-Ausgleich ist für die Durchführung der 
Überkompensationskontrolle maßgeblich. 

3.4 Kann keine Ermittlung des verbindlichen ex-ante-Ausgleichs erfolgen, weil die beschei-
nigte Einnahmenaufteilung durch die Unternehmen im VEJ nicht bis zum 31.10. des auf 
das Ausgleichsjahr folgenden Jahres (n + 2) vorgelegt wurde bzw. keine für das Ver-
kehrsgebiet und dem jeweiligen Antragssteller schlüssigen Nachfragedaten vorliegen, 
so bleibt es für die Bemessung des ex-ante-Ausgleichs bei dem vorläufigen ex-ante-
Ausgleich. 

4. Vermeidung der Überkompensation (ex-post-Kontrolle) 

4.1 Zur Vermeidung einer Überkompensation stehen die Vorauszahlungen dem Unterneh-
men aufgrund der ex-post-Abrechnung nur in der Höhe zu, die nicht zu einer Überkom-
pensation im Sinne Ziffer 2 des Anhangs VO (EG) Nr. 1370/2007 bei dem Unternehmen 
führt. 

4.2 Für die ex-post-Abrechnung werden die beihilferechtlichen Voraussetzungen der VO 
(EG) Nr. 1370/2007 durch das Unternehmen angewendet. Die Ausgleichsleistung ge-
mäß Nr. 2 des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 darf den Betrag nicht überschreiten, 
der dem finanziellen Nettoeffekt der Summe aller (positiven oder negativen) Auswir-
kungen aufgrund der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen auf die Kosten 
und Einnahmen des Betreibers eines öffentlichen Dienstes entspricht. Die Auswirkungen 
werden anhand des Vergleichs der Situation bei Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung mit der Situation beurteilt, die vorläge, wenn die gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtung nicht erfüllt worden wäre. 

Der finanzielle Nettoeffekt ergibt sich aus folgender Berechnung: Kosten, die in Verbin-
dung mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung aus Ziffer 1.2 im Hinblick auf regionale 
Busverkehre entstehen, abzüglich aller quantifizierbaren positiven finanziellen Auswir-
kungen, die innerhalb der Teilnetze im Kreis durch jene gemeinwirtschaftliche Verpflich-
tung entstehen, abzüglich der Erlöse aus der Tarifanwendung und aller anderen Erlöse, 
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die in Erfüllung der betreffenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung erzielt werden, 
zuzüglich eines angemessenen Gewinns. 
Das Unternehmen ist verpflichtet, die Regeln des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 
einzuhalten und darüber eine entsprechende Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers 
gemäß Ziffer 8.5 vorzulegen. Die Einzelheiten für die Berechnung, insbesondere das 
Verhältnis von Kosten und Erlösen und die Berücksichtigung des Nettoeffekts, sind in 
Anlage 5 geregelt. 

4.3 Berücksichtigungsfähig sind lediglich die Ist-Kosten des Unternehmens, die für die Er-
bringung der fahrplanmäßigen Verkehrsleistung notwendig sind, für die die VEJ-Tarife 
im Sinne von Ziffer 1.3 Gültigkeit besitzen. Dies richtet sich nach den jeweils geltenden 
Tarifbestimmungen des VEJ. Berücksichtigt werden die veröffentlichten fahrplanmäßig, 
eigenwirtschaftlich erbrachten Betriebsleistungen nach §§ 42, 43 Nr. 2, PBefG im Bus-
verkehr. Regelmäßige Einsatzfahrten und Verstärkungsfahrten werden ebenfalls be-
rücksichtigt. Nicht berücksichtigungsfähig sind die Kosten des Unternehmens, die für 
Nahverkehrsleistungen entstehen, für die die VEJ-Fahrscheine keine Gültigkeit besitzen 
oder die vom Unternehmen eingeführt wurden, ohne dass diese Leistungen als ausrei-
chende Verkehrsbedienung im Nahverkehrsplan und in Anlage 3 dokumentiert sind oder 
der Landkreis diesen zusätzlichen Leistungen zugestimmt hat. Einvernehmliche Leis-
tungsänderungen werden in Anlage 2 und in Anlage 4 dokumentiert. 

4.4 Als Erlöse sind Einnahmen aus Tarifentgelten und alle anderen Einnahmen zu berück-
sichtigen, die im Rahmen der zeitlichen und räumlichen Geltung der Tarife in Erfüllung 
der jeweiligen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung gemäß Ziffer 1.2 erzielt werden. 

4.5 Zur Erfüllung der europarechtlichen Transparenzvorgaben ist von dem Unternehmen 
eine Trennungsrechnung auf der Grundlage des internen Rechnungswesens vorzu-
halten (Anlage 5). Für alle Unternehmen gelten die Standards zur Kontentrennung ge-
mäß VO (EG) Nr. 1370/2007. Die Unternehmen, die einen Ausgleich für die Erfüllung 
von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen erhalten, weisen in ihrer Rechnungslegung 
getrennt aus, welche Kosten ihnen durch die Erfüllung der betreffenden gemeinwirt-
schaftlichen Verpflichtung gemäß Ziffer 1.2 entstanden sind, welche zusätzlichen Erlöse, 
die nicht schon in den Parametern berücksichtigt wurden, sie aufgrund der Erfüllung die-
ser Verpflichtung erzielt haben und welche Ausgleichsleistungen erfolgt sind. 

4.6 Im Rahmen der Ausgleichsleistung steht den Unternehmen ein angemessener Ge-
winnzuschlag zu, der sich gemäß Ziffer 6 des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 
ermittelt. Der angemessene Gewinn darf 4,75 % bezogen auf die Kosten eines durch-
schnittlich gut geführten Unternehmens (jeweils jährlicher gültiger K-4-Kostensatz x er-
brachte Fahrplankilometer) in Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen nicht 
übersteigen. 

4.7 Ergibt sich aus der ex-post-Berechnung ein höherer ausgleichsfähiger Betrag als der 
gemäß Ziffer 3 ermittelte verbindliche ex-ante-Ausgleich, besteht kein Anspruch des 
Unternehmens auf Ausgleich des Differenzbetrages. Ziffer 5 dieser Satzung bleibt unbe-
rührt. Die Summe aller Zahlungen des verbindlichen ex-ante-Ausgleichs ist auf den 
Gesamtausgleich gemäß Ziffern 1.11 und 2.8 begrenzt. 

4.8 Sofern weitere eigenständige Regelungen zur Anwendung von Höchsttarifen im Kreis 
gelten (z. B. allgemeine Vorschrift Ausbildungsverkehr, allgemeine Vorschrift Bedarfs-
verkehr), für die eine förmliche Überkompensationsprüfung durchzuführen ist (andere 
Tarifausgleichsregelung), erfolgt die Überkompensationsprüfung nach diesen Regeln 
(allgemeinen Vorschrift für alle Fahrgäste). 
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5. Anreizsystem für eine wirtschaftliche Geschäftsführung 

5.1 Liegen die Ist-Kosten eines Unternehmens höher als die nach Ziffer 3.2 ermittelten Soll-
Kosten, werden im Rahmen der nach Ziffer 4 erforderlichen ex-post-Kontrolle nur die 
ermittelten Soll-Kosten zu Grunde gelegt. Ein Ausgleich auf Grundlage der höheren Kos-
ten erfolgt nicht. 

5.2 Liegen die Ist-Kosten eines Unternehmens niedriger als die nach Ziffer 3.2 ermittelten 
Soll-Kosten, werden im Rahmen der nach Ziffer 4 erforderlichen ex-post-Kontrolle die 
Ist-Kosten zu Grunde gelegt. Ein Ausgleich erfolgt nur auf Grundlage der niedrigeren 
Kosten. Als Bonus verbleiben dem Unternehmen 50 )̀/0 der Differenz zwischen seinen 
tatsächlich niedrigeren Kosten und den indizierten Kosten. Im ersten und zweiten An-
wendungsjahr (2022, 2023) bestimmen sich die Soll-Kosten nach dem Indexverfahren, 
ohne Berücksichtigung des einmaligen Strukturausgleichs. 

5.3 Die Bonuszahlung ist auf einen Wert von maximal 5 % des Ausgleichs je Teilnetz im 
Kreis ohne Berücksichtigung des Bonus begrenzt, um eine etwaige Überkompensation 
zu vermeiden. Ein etwaiger Bonus wird für die folgende ex-ante-Berechnung nicht be-
rücksichtigt. 

6 Leistungsänderungen und neue Leistungen 

6.1 Die Rahmenvorgaben für das ÖPNV-Angebot ergeben sich aus dem jeweils gültigen 
Nahverkehrsplan des Landkreises. 

6.2 Sofern es zu Leistungsveränderungen von mehr als +1- 5 % zum Antrag für das jeweilige 
Ausgleichsjahr kommt, welche im Rahmen der ausreichenden Verkehrsbedienung durch 
den Kreis als notwendig angesehen werden, so erfolgt eine Anpassung des vorläufigen 
ex-ante-Ausgleichs nach Maßgabe des durchschnittlichen Tarifausgleichs je Fahrplan-
kilometer in der jeweiligen Teilnetzgruppe (Anlage 4), wenn der Landkreis den vom Un-
ternehmen nachgewiesenen Leistungsveränderungen bis zum 31. Oktober des Antrags-
jahres (n) zustimmt. 

6.3 Bei Betreiberwechseln, unabhängig davon, ob diese unterjährig oder zum Vorjahr erfol-
gen, stellt der Landkreis dem Neubetreiber auf der Grundlage der ausreichenden Ver-
kehrsbedienung gemäß Anlage 4 den durchschnittlichen Ausgleich je Fahrplankilometer 
zur Verfügung. Wechselt im Laufe des Wirtschaftsjahres der Inhaber einer Linienver-
kehrsgenehmigung, ist das einzelne Unternehmen berechtigt, für den Zeitraum des Be-
standes und der Nutzung der Genehmigung Ausgleichsmittel nach dieser allgemeinen 
Vorschrift zu erhalten, soweit diese nicht schon nach Ziffer 8.1 verausgabt worden sind. 

7. Erklärungen 

7.1 Der Wirtschaftsprüfer des Unternehmers oder eine vom Landkreis anerkannte Person 
oder Stelle prüft und erklärt im Rahmen des Überkompensationsnachweises unter Ver-
wendung der Vordrucke (Bestätigung Überkompensationskontrolle, Anlage 1 zur Bestä-
tigung des Wirtschaftsprüfers, Anlage 2 Trennungsrechnung mit Bestätigung des Wirt-
schaftsprüfers) nach Anlage 5: 

Die Einhaltung der Vorgaben gemäß Ziffer 4 bis 6 
Die Vorlage der beglaubigten Trennungsrechnung 
Die Erklärung, dass die Überkompensationsprüfung unter Beachtung der Durch-

 

führungsvorschriften erfolgte 
Die Einhaltung oder Nichteinhaltung der Vermeidung einer Überkompensation (Zif-

 

fer 4.2), wobei der Betrag auszuweisen ist 
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Die Erklärung einer etwaigen Reduzierung des Ausgleichs aufgrund ausgefallener 
Fahrten (Ziffer 3.3) 
Den Nachweis für die Gewährung eines etwaigen Bonus nach Ziffer 5, wobei der 
Betrag auszuweisen ist 
Den Umfang der Nachfrage je Nutzergruppen gem. Ziffer 3.3 im jeweiligen Aus-
gleichsjahr. Die Erklärung kann durch die Abgabe der bescheinigten Einnahmen-
aufteilung des VEJ erfolgen. 

Die für die ex-post-Kontrolle erforderlichen Angaben legt der Wirtschaftsprüfer oder eine 
vom Landkreis anerkannte Person oder Stelle dem Landkreis oder einem von ihm be-
nannten Wirtschaftsprüfer offen, ebenso alle Zahlen, welche der Landkreis für die Kon-
trolle der Überkompensationsprüfung benötigt. 

7.2 Das Unternehmen erklärt im Rahmen des Überkompensationsnachweises, in welchem 
Umfang die notwendige Verkehrsleistung (Anlage 2) eingehalten wurde, Abweichungen 
aufgrund von Leistungsveränderungen in Fahrplankilometern eingetreten sind (Ziffer 6), 
ob die Tarifvorgaben (Anlage 1) und die Qualitätsvorgaben (Anlage 3) eingehalten wor-
den sind. 

7.3 Das Unternehmen legt die vom Wirtschaftsprüfer oder eine zuvor vom Landkreis aner-
kannte Person oder Stelle gemäß Ziffer 8 erstellten Erklärungen und Bescheinigungen 
(Anlage 5) dem Landkreis zur Prüfung vor. Der Landkreis kann sich zur administrativen 
Bearbeitung eines Dritten bedienen. 

7.4 Darüber hinaus gewähren die Unternehmen dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt 
oder einem vom Landkreis beauftragten Wirtschaftsprüfer ein uneingeschränktes Ein-
sichts- und Prüfungsrecht in Bezug auf Kosten und Erträge der maßgeblichen Verkehre. 
Das Einsicht- und Prüfungsrecht ist für einen Zeitraum von zehn Jahren ab Bewilligung 
zu gewähren, dafür erforderliche Daten und Unterlagen sind mindestens für diesen Zeit-
raum vorzuhalten. 

8. Bewilligungsverfahren, Auszahlung, Rückzahlungsverpflichtung 

8.1 Die Bewilligung der Ausgleichsleistung erfolgt durch Erlass eines schriftlichen Zuwen-
dungsbescheides. In diesem Bescheid wird der auf das Unternehmen für das jeweilige 
Förderjahr entfallende Ausgleich festgelegt. Hierzu ergeht zunächst ein vorläufiger Zu-
wendungsbescheid (Ziffer 3.2). 

8.2 Der vorläufige Zuwendungsbescheid wird durch einen verbindlichen Zuwendungsbe-
scheid nach Abschluss des Ausgleichsjahres korrigiert (Ziffer 3.3). Die endgültige Fest-
setzung erfolgt durch den endgültigen Zuwendungsbescheid nach Abschluss der Über-
kompensationsprüfung (Ziffer 4). 

8.3 In den Zuwendungsbescheiden wird die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflich-
tungen gemäß Ziffer 1 und die Einhaltung der Voraussetzungen gemäß Ziffer 3 bis 6 zur 
Bedingung für die Gewährung der Zuwendung gemacht. 

8.4 Im Rahmen des vorläufigen Zuwendungsbescheides leistet der Landkreis Vorauszah-
lungen (vorläufige ex-ante-Zahlungen) in Höhe von 85 % quartalsweise zum 20.02., 
20.05., 20.08. und 20.11. eines Jahres an die Unternehmen zu vier gleichen Teilen. Eine 
Verrechnung von Überzahlungen mit den Vorauszahlungen des Folgejahres erfolgt 
nicht. 

8.5 Bis zum 15.12. des Folgejahres hat das Unternehmen eine Bestätigung des Wirtschafts-
prüfers des Unternehmers oder einer vom Landkreis anerkannten Person oder Stelle 

Seite 10 



Allgemeine Vorschrift des Landkreises Aurich 

über den Einsatz der Mittel aus der allgemeinen Vorschrift im Wege der Trennungsrech-
nung (Anlage 5) dem Landkreis vorzulegen. Der Wirtschaftsprüfer des Unternehmers 
oder die vom Landkreis anerkannte Person oder Stelle übergibt die in der Trennungs-
rechnung unter den Spalten „Aufgabenträger Kreis; Summe der Linien je Teilnetz (Be-
triebsleistung im Gebiet des Kreises)" aufgeführten bzw. sinngemäß bezeichneten Werte 
zum Zwecke der Vorausberechnung gem. Ziffer 3.2 an den Landkreis. Eine Weitergabe 
der Daten an Dritte mit Ausnahme des ggf. vom Landkreisbeauftragten Wirtschaftsprü-
fers ist nur mit Zustimmung des Unternehmens möglich. Die Bestätigung muss auch den 
Nachweis dafür erbringen, dass die Ausgleichsmittel in der Nettoeffektberechnung nicht 
zu einer Überkompensation i. S. von Art. 4 und 6 sowie des Anhangs der VO (EG) 
Nr. 1370/2007 geführt haben. Im Falle einer Überkompensation sind die überzahlten 
Ausgleichsmittel einschließlich entstandener Zinserträge oder ersparter Zinsaufwendun-
gen (Ziffer 8.7) zurückzuerstatten. 

8.6 Die Endabrechnung durch den Landkreis soll innerhalb von drei Monaten nach Vorlage 
der vollständigen prüffähigen Unterlagen nach Ziffer 7.1 erfolgen. 

8.7 Eine Rückzahlung des Überzahlungsbetrages erfolgt nach Maßgabe der jeweils aktuel-
len Miteilungen der Kommission (2019/C 247/01). Für die Verzinsung ist auf den Zeit-
punkt der ersten Überzahlung abzustellen. Die Verzinsung ist auf den Wert der Über-
zahlung begrenzt. 

9. Ausbildungsverkehr 

9.1 Der Landkreis erstattet den Unternehmen die Mindererträge, welche die Rabattierungs-
verpflichtung nach § 7a NVG im Verhältnis zur Anwendung der Zeitfahrausweise im Je-
dermann-Verkehr entstehen. Hierzu setzt der Landkreis die ihm nach § 7a NNVG zuge-
wiesenen Mittel ein. Der Ausgleich für den Ausbildungsverkehr ist Teil des Gesamtaus-
gleichs. Ausbildungsverkehr ist die Beförderung von Auszubildenden im Sinne des § 1 
Abs. 1 der Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Stra-
ßenpersonenverkehr vom 2. August 1977 (BGBI. I S. 1460), zuletzt geändert durch Arti-
kel 5 Nr. 3 des Gesetzes vom 23. März 2005 (BGBI. I S. 931, 965). 

9.2 Erstreckt sich ein Linienverkehr auch auf ein Gebiet außerhalb Niedersachsens, so en-
det die gesetzliche Verpflichtung zur Rabattierung des Ausbildungsverkehrs an der Lan-
desgrenze. 

9.3 Das Unternehmen unterstützt den Landkreis in Bezug auf die Nachweisführung zur Ver-
wendung der Landesmittel nach § 7a. 

10. Umsatzsteuer 

Der Landkreis geht davon aus, dass der Ausgleich nach dieser allgemeinen Vorschrift 
nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Sollte sich entgegen der diesbezüglichen Rechtsauf-
fassung der Verwaltung etwas Anderes ergeben, schuldet der Landkreis den Ausgleich 
zuzüglich der Umsatzsteuer für den Geltungszeitraum ab Erhebung der Umsatzsteuer. 

11. Schlussbestimmungen und Sonstiges 

Die Verwaltung des Landkreises wird ermächtigt eine Aktualisierung der Höhe der Aus-
gleichszahlung je Teilnetz im Kreis (Anlage 4) auf der Grundlage vom Kreistag beschlos-
sener Änderungen vorzunehmen, ohne dass es einer gesonderten Beschlussfassung 
zur allgemeinen Vorschrift bedarf. 
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11.1 Sollten gesetzliche Regelungen abweichende Regelungen zu dieser allgemeinen Vor-
schrift treffen, die nicht dispositiv sind, gehen diese den Regelungen dieser Vorschrift 
vor. 

11.2 Diese allgemeine Vorschrift wird nach ihrer Verabschiedung durch den Kreistag des 
Landkreises nach Maßgabe der geltenden Hauptsatzung bekannt gemacht. Darüber hin-
aus wird die allgemeine Vorschrift auf der Internetseite des Landkreises eingestellt. 

11.3 Diese allgemeine Vorschrift gilt mit Wirkung vom 01.01.2022 und läuft zunächst bis zum 
31.12.2025. Eine Verlängerung ist durch Kreistagsbeschluss möglich. Es besteht kein 
Vertrauensschutz der Unternehmen darauf, dass die allgemeine Vorschrift fortgeführt 
wird. 

11.4 Auf die gemäß Art. 7 Abs. 1 der VO (EG) 1370/2007 erforderliche Veröffentlichung von 
bestimmten Daten der Unternehmen wird hingewiesen. Das Unternehmen kann sich in-
soweit nicht auf eine Vertraulichkeit seiner Angaben berufen. Insbesondere liegt der De-
taillierungsgrad der vom Kreis im Rahmen der nach Art. 7 Abs. 1 der VO (EG) 1370/2007 
zu machenden Angaben im eigenen Ermessen. Das Unternehmen hat an der ordnungs-
gemäßen Veröffentlichung nach Art. 7 Abs. 1 der VO (EG) 1370/2007 durch die Bereit-
stellung der erforderlichen Daten (auch im Nachhinein) mitzuwirken. 

Anlagen 

Anlage 1: (VEJ)-Tarif und -Tarifbestimmungen 

Anlage 2: Verkehrsleistung 

Anlage 3: Mindeststandards 

Anlage 4: Ausgleichsübersicht, Berechnungsverfahren 

Anlage 5: Antragsunterlagen und Nachweise 

(ex-post-Kontrolle, Trennungsrechnung, Durchführungsvorschriften, 
Leistungsveränderungen) 

Anlage 6: Leitlinien zur Weiterentwicklung des ÖPNV gemäß den Strategiepapieren des 
Landkreises 
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